
3. Nachtrag 
zur  

Ergänzungsvereinbarung  
 

zwischen  
 

der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg ,  
vertreten durch den Vorstand  
(im Folgenden KVH genannt)  

 
und  

 
der Techniker Krankenkasse  

Bramfelder Straße 140,  
22305 Hamburg  

(im Folgenden TK genannt)  
 
 

über  
 

die Durchführung und Abrechnung von Schutzimpfungen für Auslandsreisen und Impfung 
zur Prävention von Gebärmutterhalskrebs mit Humanem Papillomvirus-Impfstoff (HPV) vom 

14. September 2007 in der Fassung des 2. Nachtrages vom 20. Februar 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis:  Die Erklärungsfrist der Behörde für Gesundheit und  
Verbraucherschutz war zum Zeitpunkt der Veröffentli chung noch nicht 

abgelaufen.  



I. In § 2 Abs. 1 wird im Satz 1 hinter dem Wort „vollendeten“ die Ziffer „26.“ 
gestrichen und die Ziffer „27.“ eingefügt. 

  
II. Der Nachtrag tritt mit Wirkung ab 1. April 2013 in Kraft. 

 
 
 
 
Hamburg, den 11.03.2013 
 
 
 
 
 


